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Land entlastet Kommunen mit mehr als 

8,4 Millionen Euro bei DDR-Altschulden 

Bau- und Innenminister Christian Pegel hat für zehn Ge-

meinden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Zu-

wendungsbescheide zur Ablösung von Wohnungsbaualt-

schulden übergeben. Insgesamt betrug die Altschuldenhilfe 

für Waren (Müritz), Malchin, Mirow, Wesenberg, Hohen 

Wangelin, Grabowhöfe, Möllenbeck, Blankensee, Carpin, 

Grünow mehr als 8,4 Millionen Euro. Die Mittel dienen der 

weiteren Ablösung von Wohnungsbaualtschulden aus der 

DDR-Zeit, die viele Kommunen und kommunale Woh-

nungsunternehmen auch mehr als 30 Jahre nach der Wie-

dervereinigung noch immer belasten. 

„Diese Altverbindlichkeiten sind ein historisches Erbe, das 

bis heute nachwirkt und die finanziellen Handlungsspiel-

räume vieler Kommunen erheblich einengt. Mit dem Kom-

munalen Entschuldungsfonds – für den sich das Land und 

die Kommunen gemeinsam entschieden haben – entlasten 

wir die kommunale Ebene spürbar und schaffen Freiräume 

für Investitionen, die direkt den Bürgerinnen und Bürgern 

zugutekommen“, sagte Minister Christian Pegel und: 

„Mit diesen Bescheiden sorgen wir ganz konkret dafür, 

dass kommunale Wohnungsunternehmen wirtschaftlich 

stabil bleiben und ihre Wohnungen langfristig sichern kön-

nen. Das ist nicht nur Haushaltspolitik – das ist auch So-

zial- und Strukturpolitik.“ 

Bescheide für Hilfen zur Ablösung der Wohnungsbaualt-

schulden erhielten unter anderem die Stadt Waren (Müritz) 

mit einer Zuweisung in Höhe von 4.181.614,17 Euro sowie 

die Stadt Malchin mit 1.637.898,80 Euro und einer zusätz-

lichen Zuweisung von 160.139,59 Euro. Die Stadt Mirow 

wird mit 684.621,49 Euro unterstützt, die Stadt Wesenberg 
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mit 587.772,23 Euro. Für die Gemeinde Hohen Wangelin 

sind 457.603,05 Euro vorgesehen, für die Gemeinde 

Grabowhöfe 261.025,32 Euro. Weitere Änderungsbe-

scheide sind am Donnerstag (12. Februar) für die Ge-

meinde Möllenbeck mit 201.539,49 Euro, Blankensee mit 

190.276,40 Euro, Carpin mit 81.732,14 Euro sowie für die 

Gemeinde Grünow mit 24.818,66 Euro vorgesehen. 

„Mecklenburg-Vorpommern ist das bislang einzige Bundes-

land, dem es gelungen ist, eine verbindliche und dauer-

hafte Regelung zugunsten der Kommunen zu schaffen. 

Das ist das Ergebnis enger Zusammenarbeit aller politi-

schen Ebenen – und ein klares Bekenntnis zur kommuna-

len Selbstverwaltung“, betonte Christian Pegel.  

Über den Kommunalen Entschuldungsfonds stellt das Land 

seit 2020 jährlich 25 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel ist 

es, die Altschulden schrittweise abzulösen und die wirt-

schaftliche Stabilität kommunaler Wohnungsunternehmen 

nachhaltig zu sichern. 

„Wir übernehmen Verantwortung für Entscheidungen aus 

der Vergangenheit. Die Entschuldung schafft Luft in den 

kommunalen Haushalten und in den kommunalen Woh-

nungsbeständen – und genau diese Freiräume brauchen un-

sere Städte und Gemeinden für Investitionen in die Zukunft 

des regionalen kommunalen Wohnungsbestandes. Starke 

Kommunen sind das Rückgrat unseres Landes. Jeder Euro, 

den wir bei Altschulden ablösen, ist ein Euro mehr für Le-

bensqualität, bezahlbares Wohnen und gleichwertige Le-

bensverhältnisse in Mecklenburg-Vorpommern“, so Innen-

minister Christian Pegel. 

Hintergrund  

Auf Grundlage von Art. 22 Abs. 4 des Einigungsvertrags 

gingen sowohl das zur Wohnungsversorgung genutzte 

volkseigene Vermögen als auch die anteiligen Schulden 

auf die Städte und Gemeinden über. Mit einer Änderung 

des Finanzausgleichsgesetzes (§ 26 FAG M-V) wurde ein 

Kommunaler Entschuldungsfonds vereinbart. Mit dem Geld 

sollen Kommunen und die kommunale Wohnungswirtschaft 

von diesen Krediten entschuldet werden. Siehe dazu auch 

unsere Pressemitteilung Nr. 93. 

https://www.gesetze-im-internet.de/einigvtr/BJNR208890990.html
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/im/Aktuell/?id=191396&processor=processor.sa.pressemitteilung
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Informationen finden Sie auf den Seiten des Landesförder-

instituts. 

https://www.lfi-mv.de/foerderfinder/wohnungsbaualtschulden/
https://www.lfi-mv.de/foerderfinder/wohnungsbaualtschulden/

